
                                                                                                

                                                                           

Ihr Zeichen: 22247-1/5 C-05/5, Mitwirkung gemäß § 63 BNatSchG

Ihr Schreiben vom 28.09.2023

Sehr geehrter Herr Lechner,

sehr geehrte Damen und Herren,

der BUND Regionalverband Elbe-Heide nimmt zu den Baugrunduntersuchungen 

Stellung. Die Stellungnahme wird aufgrund von § 10 f, Satz 2 der Satzung für den 

BUND Landesverband Niedersachsen e.V.(Teil A) auch im Namen des BUND Lan-

desverband Niedersachsen abgegeben.

Der BUND hält Maßnahmen des Hochwasserschutzes, die gleichzeitig dem Natur-

schutz dienen, grundsätzlich für sinnvoll. Dazu zählen Deichrückverlegungen, Schaf-

fung von Retentionsflächen und andere Maßnahmen, die dem Wasser bei Extrem-

hochwasser mehr Raum geben.
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Leider wurde unsere Bitte auf Akteneinsicht vom NLWKN in dieser Sache abgelehnt. 

Zu den Gesamtumständen und Hintergründen liegen nur wenig Informationen vor, so 

dass eine umfangreiche Stellungnahme nicht erfolgen kann.

Sofern die seitens des NLWKN (Herr Clemens Löbnitz) mündlich erteilten Auskünfte 

zutreffen, wonach durch die Deichrückverlegung 9 -10 cm niedrigere Wasserstände 

bei Extremhochwasser zu erwarten sind, die Eingriffe zur Baugrunderkundung nur 

Ackerflächen betreffen und keine negativen Auswirkungen auf die Natur zu erwarten 

sind, bestehen seitens des BUND keine Bedenken.

 

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

                     (Schulze)
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